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U n t e r r i c h t u n g

durch den Präsidenten des Landtags

„Brüsseler Erklärung“ der Präsidentinnen und Präsi-
denten der deutschen und österreichischen Landespar-
lamente und des Südtiroler Landtags unter Beteiligung 
des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens – „Stärkung der Regionalparlamente mit Ge-
setzgebungsbefugnis in der Europäischen Union“

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und österreichischen 
Landesparlamente und des Südtiroler Landtags unter Beteiligung des 
Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens haben auf 
der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen und 
österreichischen Landesparlamente und des Südtiroler Landtags so-
wie des Deutschen Bundestags und des deutschen und österreichi-
schen Bundesrats unter Beteiligung des Parlaments der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft Belgiens am 20. Januar 2025 folgende Erklärung 
verabschiedet:

„,Brüsseler Erklärung‘ 
‚Stärkung der Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnis 

in der Europäischen Union‘

1. Vor 75 Jahren erfolgte mit der Erklärung des französischen Außen-
ministers Robert Schuman der erste Schritt hin zu einem geeinten 
Europa. Auf der Basis gemeinsamer Werte verbindet die Europäi-
sche Union ihre Mitgliedstaaten bis heute als Friedensprojekt. Mehr 
denn je muss es derzeit gegen Angriffe von innen wie von außen 
geschützt werden. Die Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbe-
fugnis leisten aufgrund ihrer Zuständigkeiten und vermittelnden Rol-
le zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der europäischen Ebene 
bereits jetzt einen wichtigen Beitrag für eine stabile, demokratische 
und wertebasierte Europäische Union und werden dies auch künftig 
tun.

2. Die Präsidentinnen und Präsidenten wirken mit ihren Europa-Konfe-
renzen hierbei mit. Sie unterstreichen mit der Fortführung ihrer jährli-
chen Europa-Konferenzen in Brüssel ihren Willen zu einem regelmä-
ßigen und direkten Austausch mit hochrangigen Vertreterinnen und 
Vertretern der Europäischen Union.

3. Anlässlich der neuen Wahlperiode des Europäischen Parlaments 
und des Amtsantritts der neuen Kommission regen die Präsidentin-
nen und Präsidenten daher die folgenden Impulse an:
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Aktuelle Anliegen

4. Die Präsidentinnen und Präsidenten sehen mit Sorge die zunehmen-
den Bedrohungen, denen die Europäische Union ausgesetzt ist. Eine 
zentrale Aufgabe der nächsten Jahre muss es daher sein, unsere De-
mokratie, unsere Werte und unsere freie europäische Lebensweise 
zu schützen.

5. Sie sehen vor dem Hintergrund künftiger EU-Erweiterungen und wie 
schon im Nachgang zur Konferenz zur Zukunft Europas betont die 
Notwendigkeit einer ergebnisoffenen Diskussion über institutionel-
le Reformen, um den Rückhalt der Bevölkerung auch in Zukunft zu 
sichern. Zur Sicherung des Zusammenhalts in Europa sind die not-
wendigen finanziellen Mittel für eine starke Kohäsionspolitik bereitzu-
stellen, die auch nach 2027 alle Regionen einbezieht und ihren de-
zentralen Ansatz behält.

6. Für die Mandatsperiode der Europäischen Kommission und des Eu-
ropäischen Parlaments infolge der Wahlen 2024 ist insbesondere die 
Zusammenarbeit mit den Regionen, Städten und Gemeinden als un-
verzichtbaren Akteuren eines ‚Europas mit den Regionen‘ zu stärken 
und dabei die direkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter 
zu fördern.

Subsidiarität und aktive Partizipationsmöglichkeiten

7. Die Präsidentinnen und Präsidenten unterstreichen, dass die Subsi-
diaritätskontrolle ein Ausgangspunkt für den politischen Dialog zwi-
schen den regionalen Parlamenten und der Kommission ist, durch 
den gemeinsam wirksame Handlungsspielräume zur Lösung aktuel-
ler Herausforderungen geschaffen werden. Gleichzeitig weisen die 
Präsidentinnen und Präsidenten darauf hin, dass die vertikale Ge-
waltenteilung als Teil der nationalen Identität der Mitgliedstaaten mit 
föderalen Verfassungsordnungen unverzichtbarer Bestandteil der 
demokratischen Infrastruktur und Ausdruck regionaler Selbstbestim-
mung ist.

8. 15 Jahre nach Einführung der Subsidiaritätskontrolle im Lissabon-
Vertrag stellen die Präsidentinnen und Präsidenten fest, dass regio-
nale Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis bei der Rechtsetzung 
auf europäischer Ebene nicht zufriedenstellend eingebunden sind. 
Sie fordern eine Erweiterung des Prüfzeitraums für Frühwarndoku-
mente von acht auf zwölf Wochen sowie eine deutlich aufgewerte-
te Berücksichtigung der Stellungnahmen der regionalen Parlamente 
mit Gesetzgebungsbefugnis, zumal sie repräsentativ ihre lokale Ex-
pertise, Beurteilungen und Einschätzungen ‚aus erster Hand‘ in Be-
zug auf die aktuellen Themenlagen für ihre Bewohnerinnen und Be-
wohner einbringen.

9. Darüber hinaus sprechen sich die Präsidentinnen und Präsidenten 
für eine Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten der regionalen 
Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis aus, mit der ihnen eigene 
Initiativrechte zugestanden werden (sogenannte ‚Grüne Karte‘). Sie 
verweisen ausdrücklich auf den 40. Vorschlag des Berichts der Kon-
ferenz zur Zukunft Europas.
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10. Die Präsidentinnen und Präsidenten unterstützen ebenfalls die Vor-
schläge der Konferenz zur Zukunft Europas, durch die der Ausschuss 
der Regionen (AdR) gestärkt werden soll. Sie regen an, den AdR an 
den Trilogen der EU-Institutionen im Gesetzgebungsverfahren zu be-
teiligen, sofern diese Auswirkungen auf die regionale und kommu-
nale Ebene haben. Darüber hinaus ist die Erhöhung des Anteils der 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier im AdR erstrebenswert.

Enge Zusammenarbeit in der Mehrebenendemokratie

11. Sie begrüßen die Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen 
der Kommission und dem AdR vom 20. März 2024 als einen wich-
tigen Schritt zu einer besseren Berücksichtigung der tatsächlichen 
Auswirkungen von politischen Maßnahmen und Rechtsakten der Eu-
ropäischen Union in der Lebensrealität der Unionsbürgerinnen und 
-bürger.

12. Die Regionen verfügen über viel Expertise, insbesondere in der An-
wendung und im Vollzug des EU-Rechts. Durch ihre Nähe zu den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie zu Unternehmen vor Ort haben sie 
konkrete Erfahrungen damit, ob EU-Recht in der Praxis gut funkti-
oniert. Die Präsidentinnen und Präsidenten wünschen sich vor die-
sem Hintergrund und im Einklang mit den Bürokratieabbauzielen, wie 
sie in den politischen Leitlinien der Europäischen Kommission 2024 
bis 2029 formuliert sind, eine intensivere Nutzung dieser Kenntnis-
se durch die EU-Institutionen. Europäische Regelungen sollen weder 
überbordend in der Anzahl noch in der Umsetzung sein. Sie verwei-
sen zudem darauf, dass delegierte Rechtsakte auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren sind, da sie die parlamentarische Legitimation von Ge-
setzgebung schmälern.

13. Um die parlamentarische Dimension der Zusammenarbeit in der 
Mehrebenendemokratie zu stärken, regen die Präsidentinnen und 
Präsidenten die Schaffung einer „Konferenz der Parlamente“ an, in 
der sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Europäischen 
Parlaments, der nationalen Parlamente und der regionalen Parla-
mente gemeinsam über eine Verbesserung der Rechtsetzung auf 
europäischer Ebene austauschen können, beispielsweise im Rah-
men der Europäischen Woche der Regionen.

14. Die Präsidentinnen und Präsidenten wollen die Sichtbarkeit und Ein-
bindung der Regionen, insbesondere der mit Gesetzgebungskom-
petenz, erhöhen und werden dieses Anliegen bei der Europäischen 
Kommission persönlich einbringen, wozu die jeweils vorsitzführen-
den Präsidentinnen und Präsidenten bevollmächtigt werden. 

Der Vorsitz der deutschen und österreichischen Landtagspräsidenten-
konferenz übermittelt diese Erklärung an
• die Präsidentin des Europäischen Parlaments*,
• den Präsidenten des Europäischen Rates*,
• die Präsidentin der Europäischen Kommission*,
• den Präsidenten des Ausschusses der Regionen (AdR)*,
• den Präsidenten des Kongresses der Gemeinden und Regionen des 

Europarates (KGRE)*, 
• den Präsidenten der Konferenz der regionalen gesetzgebenden Ver-

sammlungen in der Europäischen Union (CALRE)*,
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• die nationalen und regionalen Regierungen und die nationalen Parla-

mente in Deutschland und Österreich, die Südtiroler Landesregierung 
und die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.“

Dr. Thadäus König 
Präsident des Landtags

Hinweis der Landtagsverwaltung:
* Auf die Wiedergabe der Namen wird aus datenschutzrechtlichen Gründen 

abgesehen.
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